
Gemeinde Marienheide 

Bebauungsplan Nr. 48 "Gewerbegebiet 
Kalsbach-Kotthauserhöhe" 

2. Änderung

Änderung der textlichen Festsetzungen 

Nr. 6 der textlichen Festsetzungen erhält folgende Neu
fassung: 

6. Bepflanzung gemäß§ 9 Abs. 1 Ziffer 25 a Baugesetzbuch

Die Schutzfläche ist grundsätzlich lückenlos mit Bäumen und 
Sträuchern in einer Auswahl aus den Gehölzlisten A und B zu 
bepflanzen. Hierbei sind die zu bepflanzenden Flächen an
teilig mit 80 % Bäumen und 20 % Sträuchern zu versehen. 
Im Bereich der geplanten Erschließungsstraße sind zu- und 
Ausfahrten in einer Breite von max. 10,0 m und in einem 
Abstand von mind. 40,0 m zulässig. Unzulässig sind zu- und 
Ausfahrten zur B 256 mit Ausnahme der bestehenden Zufahrten 
im südwestlichen Planbereich. 

Gehölz liste 

A Bäume 

Bergahorn 
Platane 
Winterlinde 
Roßkastanie 
Eiche 
Rotdorn 
Eberesche 
Buchsbaum 
Obstbäume aller Arten 

B Sträucher 

Eibe 
Wacholder 
Ilex/Stechhülse 
Weißdorn ·· 
Pfaffenhütchen 
Kornellkirsche 
Roter Hartriegel 
Winterjasmin 
Goldregen 

Acer pseudoplatanus 
Platanus spec. 
Tilia cordata 
Aesculus hippocastanurn 
Quercus petraea 
Crataegus monogyna var. rubra 
Sorbus aucuparia 
Buxus sernpervirens 

Taxus baccata 
Juniperus communis 
Ilex aquifolium 
Crataegus monogyna u. c. laevigata 
Euonimus europaeus 
Cornus mas 
Cornus sanguinea 
Jasminum nudiflorum 
Laburnurn anagyroides 
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(unverändert geltende textliche Festsetzungen)





Bebauungsplan Nr. 48 
11Gewerbegebiet Kalsbach-Kotthauserhahe• 

Teil 1 

1„ Änderung und Erweiterung 

2„ Offenlage 
I„ TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

L Gliederung der Baugebiete gemäß § 1 Abs„ 4 Baunutzungsverordnung 
�.um Bebauungsplan Nro 48 11Gewerbegebiet Kalsbach-Kotthauserhöhe", 1. 
Anderung und Erweiterunge:n 
Grundlage der Gliederung der Baugebiete und der zulassigen Nutzungen 
ist der Runderlaß des MAGS vom 25„07„74, geändert durch Rundedaß 
vom 02„11.n sowie die Abstimmur:g mit dem Gewerbeaufsichtsamt Köln 
fUr den rtjumHchen Bereich der 1„ Anderung„ 

GE 4 

Unzulassig sind Betriebsarten der Nummern 1 ... 87 Runderlasses des 
MAGS vom 25„07a74, geändert durch Runderlaß vom 02„ i 1..77. 
Grundlage der Gliederung Baugebiete und der zulas�gen Nutzungen 
ist der Runderlaß des MURL vom 21.03„90 fur den räumlichen Bereich 
der Erweiterung„ 

GE 4 • 

Nicht zulässig sind Betriebe der Abstandsklassen I - IV„ 

2. Ausschluß der Zulcissigkeit von Nutzungen gemaß § l Abs„ 5
Baunutzungsverordnung in Verbindung . mit § l Abs„ 9 
Baunutzungsverordnung 

2.1 Gemäß § 1 Abs. 5 Saunutzungsverordnung in Verbindung mit § 1 Abs„ 9 
8Junutzun9.sverordnun4 sind gewerbliche Anlagen for den Sport im Sinne 
des § 8 Abs„ 2 Nr. 4 Baunutzungsverordnung sowie Anlagen fur 
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke im Sinne des § 
8 Abs„ 3 Nr„ 2 Sounutzungsverordnung sowie VergnUgungsstätten im 
Sinne des § 8 Abs„ 3 Nr. 3 Baunutzungsverordnung nicht zu!assig„ 

2.2 In den im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebieten sind gemäß § 1 
Abs. .5 Baunutzungsverordnung in Verbindung mit § 1 Abs„ 9 
Sounutzvngsverordnung Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von 
Handwerksbetrieben und anderen Gewerbebetrieben, die sich ganz oder 
teilweise an Endverbraucher wenden, nicht z.uH:Jssig„ Eine Ausnahme zu 
den Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen 
Gewerbebetrieben kann nur dann zugelassen werden, wenn ein Betrieb 
eine im Zusammenhang mit dem Wirtschaftszweig des produzierenden, 
reparierenden oder installierenden Gewerbes stehende, branchenObUche 
Verkaufstätigkeit ousUbt und die Verkcufsflache der Verkaufsstelle 250 
qm nicht überschreitet„ 

Rechtskraft:08.12.1993
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